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Zl. 13/1 11/69 
 
BMVIT-160.009/0001-II/ST5/2011 
BG, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird  
(24. StVO-Novelle) 
 
Referent: Dr. Eric Heinke, Rechtsanwalt in Wien 
 
Sehr  geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übersendung des 
Entwurfes und erstattet dazu folgende 
 

S t e l l u n g n a h m e :  
 
Zu § 46 Abs 6: 
 
Die vorgeschlagene Fassung normiert: „Stockt der Verkehr auf einer 
Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen 
Fahrzeuge für die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen in der Mitte zwischen den 
Fahrstreifen, in Abschnitten mit mehr als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst 
linken und dem daneben liegenden Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden 
(Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer von Einsatzfahrzeugen, nur von 
Fahrzeugen des Pannendienstes benützt werden.“. 
 
Zum besseren Verständnis durch den Normunterworfenen empfiehlt sich, folgende 
Klarstellung vorzunehmen: „Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem 
Abschnitt mit mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt 
von Einsatzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit 
mehr als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken (Fahrtrichtung) und dem 
angrenzenden Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse 
darf, außer von Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Pannendienstes benützt 
werden.“. 
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Soweit die jeweiligen Erläuterungen bzw. Stellungnahme zu den einzelnen 
Bestimmungen dieses Entwurfes. 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag ersucht um entsprechende 
Berücksichtigung dieser Stellungnahme und der aus seiner Sicht notwendigen 
Modifikationen des vorliegenden Gesetzesentwurfes. 
 
 

Wien, am 18. Mai 2011 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 

Dr. Gerhard Benn-Ibler 
Präsident 
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